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Stadt Hagen Postfach 4249 58042 Hagen

An
errn

Werner König
oebenstr. 13

58097 Hagen

und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen, Datum

BBK, 04.10 2017

1 re Anfrage nach § 18 GeschO - Breitba dverkabe ung

Sehr geehrter Herr König,

anbei erhalten Sie den in der Sondersitzung des Stadtentwicklungsausschusses vom
0 09.2017 von hnen angeforderten Sachbericht zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen

rikO Schulz

Anlage
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Stadt Fern niversität
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Stadt der FernUniversität
Der Oberbürgermeister

Breitbandkoordination

Verwaltungsgebäude HAG Nagentur
Elberfelder Str. 95 58095 Hagen

Auskunft erteilt

Bertram Schmidtke Zimmer 6.03
Telefon 02331 / 80 99 66
Fax 02331/8099920
E-Mail Bert.Sch .de
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Sachstandsberich reitband nfrastruktur in Hagen
A) Genossenschaft im Lenneta:

In Kooperation mit der Litavis GmbH hat die Genossenschaft mittlerweile den ersten
Genossen via Richtfunk angeschlossen und wird voraussichtlich bs zur 42 KW noch
mindestens 6 weitere Unternehmen m t breitbandgem Internet versorgen können (u.a
Richtfunkstationen am Alemannenweg, der Rohrstraße und Villigster Straße). Auch ist
perspektivisch denkbar und grundsätzlich zuläss g, dass de Stadt Hagen selbst z.B. für e gene
Verwaltungsgebäude oder unterversorgte Schulen, Kindergärten o.a. Genossenschafts-
mitglied wird, wob& de Details dazu noch erarbeitet werden müssten.
Da die Genossenschaft letztendlich ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist, können
weitergehende Informationen allerdings nur von dort gegeben bzw. deren W&tergabe von
dort legitim ert werden.

Beratungsunternehmen CUS Strategieberatung, Förderprogramm des B es

(u a. für den Ausbau in Gewe begeb eten) und Förderantrag:

MICUS hatte Anfang des Jahres den Auftrag, die für die Einreichung eines Förderantrags im

Rahmen des 4. Calls zum Bundesförderprogramms Förderung zur Unterstützung des
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" erforderlchen Vorarbeiten (das sind

u. a. die Ermittlung der weißen NGA-Flecken, die Durchführung eines Markterk ndungs- und

Interessenbekundungsverfahrens, die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung versch edener

Ausbauvarianten) zu erbringen und den Färderantrag rechtzeitig unterschriftsreif z

formulieren und vorzulegen, so dass dieser entsprechend eingereicht werden konnte.

Die Einreichung anderer Förderanträge zu diesem Zeitpunkt wäre und ist nach wie vor in

jedem Fall kontraproduktiv, da das Bundesförderprogramm die EINZIGE Möglichkeit ist
Fördermittel für das GESAMTE Stadtgebiet zu akquirieren, also auch für w&ße NGA-Flecken,

in denen der Ausbau weder über das Sonderprogramm Gewerbegebete bzw die RWP-
nfrastrukturförderung für Gewerbegebiete noch die ELER-Forderung im länd ichen Ra m

gefördert werden kann. Die Kosten für diesen Ausbau iegen im zweiste 1 ge

Millionen be re ch.

Durch die Ausweitung des Antragsgebietes auf das gesamte Stadtgebiet verbessert sich der in

diesem Verfahren maßgeb ich für den Erfolg verantwort iche Scoringwert signifikant Es ist

auch zu beachten, dass in diesem Verfahren e ne 100%-Förderung (50% Bund / 40% + 10%

Land fur HSK-Kommunen) in Aussicht steht.

BBK - Breitbandkoordnat n
29.09.2017
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Würde man nun, wie häufig gefordert, für die Gebete, für die dies möglich ist, d e ELER-

Forderung beantragen, hätte das den Effekt, dass der Scoringwert sich weiter verschlechtert

und eine Förderung aus dem Bundesförderprogramm nicht mehr akquirierbar ist, mit r

Konsequenz, dass man für d e unterversorgten Gebiete im Stadtgebiet die weder in
Gewerbegebieten noch im landlichen Raum (Segen, auf den eigenwirtschaftlichen Ausbau er

Telekommunikationsunternehmen angewiesen ist, oder dass d e Stadt diese Gebiete auf

eigene Kosten anschließt.

Sollte der Scoringwert trotz allem nicht ausreichen, um in den Genuss der Bundesförderung

zu kommen, ist geplant, fur den Ausbau in Gewerbegebieten - dabei ist die Darstellung im

FNP maßgeblich - Anträge im Rahmen des Sonderprogramms Gewerbegebiete" zu stel en

und zeitgleich die ELER-Förderung für Gebiete m ländlichen Raum zu beantragen.

Im Rahmen des Sonderprogramms Gewerbegebiete" ist im Mai d.J. zumindest eine nicht

unerhebl che Hürde weggefal en, namlich, dass 80% der Grundstückseigentümer im
Zielgebiet einem Ausbau verbindl ch zustimmen müssen. Allerdings gilt weiterhin dass dese

einen Kostenbeitrag von jeweils 2.000,- leisten müssen, wenn sie die Glasfaser direkt bis

zum Gebäude verlegt haben möchten (ansonsten nur in der Straße/bis zur

Grundstücksgrenze).

Daher soll fur die Gewerbegebete in denen sich dies nicht realisieren lässt, die Förderung

über RWP-ln rastrukturmittel angestrebt werden.

Diese hat allerdings den erheblichen Nachtei, dass ein mindestens 10%iger stadtischer

Eigenanteil rforderlich ist und im Gegensatz zu den vorgenannten Programmen kein
Förderung d r erforderlichen Hausanschlüsse inbegriffen ist.

Wie den vorangegangenen Erläuterungen zu entnehmen ist wurde se nerzeit die örderung

fur ale we ßen NGA-Flecken im Hagener Stadtgeb et, das schließt Gewerbegebiete und en

länd ichen Raum ein, beantragt

Al erdings ha sich seit Antragstellung zur Bre tba dforderung im Februar dieses a res auf

den sog 4. Call an de genehmigungsverantwortliche atene KOM GmbH, BerI n, die

förderre evante Ausgangslage in Hagen zwschenzeitlich insoweit verändert als

mittlerwei e die Fa. Vodafone - entgegen vorheriger Nichtbetei igung am

vorgeschalteten Markterkundungs- und Interessenbekundungsverfahren - nunmehr

doch beabsichtigt, im Lennetal den e genwirtschaftichen Breitband-ausbau zu forcieren

und

die Breitbandgenossenschaft Hagen e G. - entgegen bislang schleppenden Verlaufs

mangels entsprechende Firmenbetei igung - in besagtem Areal mithife der Litavis

GmbH ebenfa Is gerade beg nnt, Hochgesc windigk&tsbreitband via Ric tfu k zu
real s eren (s dazu die Ausführungen in Kapitel A)) und

r..a._.l.. r
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3. bei einer Nichtrucknahme des o.g. Förderantrags auf den 4. Call bei zu erwartender

negat ver Bescheidung durch den Projektträger atene KOM kein ident scher Antrag n

gleicher Sache (auf zukünftige Calls) gestellt werden kann.

Beide Vorhaben (Punkte 1. und 2.) haben nicht unerheb chen, negativen Einfluss auf die dem

Förderantrag zugrundeliegenden und im Scoring berücksichtigten Parameter.

Um die Breitband-Förderung für Hagen insgesamt nicht zu gefährden, wurde daher auch und

insbesondere nach Rücksprache mit dem Projektträger atene KOM von dort dringend
empfohlen, den o.g Färderantrag (auf den 4. Ca 1) zurückzuziehen, was na

entsprechender Verfügung des OB vom 22.06.17 - bereits am 23.06.17 (vorab über das
digitale Portal des Bundes und am 04.07.17 per Fax verbindlch) erfolgt ist. Da inne alb

kürzester Zeit nach der Rücknahme-Empfehlung der atene KOM de ablehnende Entscheidung

durch den Fördergeber drohte, war hier schnelles Handeln geboten.

Im Rahmen des mittlerweile erfolgten 5. Calls hat BBK mithilfe des bisherigen Consult rs,

MICUS Strategeberatung GmbH, Dusseldorf, einen neuen Förderantrag unter

Berücks chtigung der veränderten Sachlagen (s o) erarbeitet Dazu waren allerd g

zumindest ein neues Markterkundungsverfahren (MEy) und eine Anpassung/Aktualis erung

der Antragsunterlagen von Nöten. D eses neue Markterkundungsverfahren hat mittlerwei e

(mit Fristende 08.08.17) stattgefunden, wurde entsprechend ausgewertet und d e Ergebnisse

im neuen Förderantrag berücksichtigt. Der neue Förderantrag wurde - wie in den
Fördern ht inien vorgeschrieben - am 25 09.17 elektronisch auf der Internet Plattform er

atene K M und am 26 09.17 per Fax sowie per Einschreiben postalisch (mit Zugang am
27.09 17) gestellt, ist also fristgerecht vor dem 29.09 17 beim Projektträger eingegangen.

Parallel wurde mit Schreiben vom 26.09.17 bezuglich der Kofinanzierung des Landes übe die

Bezirksregierung beim Ministerium für Wirtschaft, Innovat on, Digta isierung und Energie des

Landes Nordrhein-Westfalen der ebenfalls für die Bundesförderung notwendige Lette of

ntent ( = LOl) beantragt und von dort nach Vorprufung ebenda entsprechend weitergelei et.

Die Auswertung der mfa greich i Rahmen des MEV eingegang e U t gen der

betei igten Telekommunikationsunternehmen hat ergeben, dass außer der Telekom mit ca

700 weiteren Haushalten noch 3 weitere Telekommunikationsunternehmen de

Breitbandausbau in bsher unterversorgten Teilen Hagens eigenwirtschaft ich für die
nächsten 3 Jahre planen, wobei dies allerdngs z T. nicht rechtsverbindlich zugesichert wurde.

Bereits deshalb stellte die Rücknahme des Antrags zum 4. Ca 1 d e &nzig sinnvol e Reaktion

auf die o. g. veränderte Sachlage und die entsprechende Empfehlung des

genehmigungsverantwort ichen Projektträgers dar und war und ist alternativlos für alle
unterversorgten Ber&che Hagens, um überhaupt ei e Forderzusage im 5. Call erhalten z

können.
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Ein weiteres Resultat der Auswertung der Markterkundung und der entsprechenden
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung durch die Fa. Micus ist dass - nach w e vor - für das Geb et

der weißen Flecken" das sog. Wirtschaftlichkeitslückenmodell" ( - W-ModelI ) im Gegensatz

zum sog. Betreibermodell" ( = B-Modell ) die wirtschaftlichere Alternafve ist und beim
Betreibermodell der break-even-point an dem die Einnahmen d e Betriebskosten decken, nie

erreicht wird. Daher wurde im aktuellen Förderantrag eine Förderung nach dem W-Modell

gem. Ziff. 3.1 der Förderrichtlinie beantragt, denn nur dort können die Betriebskosten
gedeckt werden.

Ebenfalls wurde im neuen Förderantrag berucksichtigt, dass es seit dem 17.07 17 aufgrund

geanderter Förderrichtlinien erstmals auch moglich ist, im Rahmen der lntiative "Digita es
Klassenzimmer" unter bestimmten Voraussetzungen Schulen (allerdings nur solche die i.S d

Richtlinie als unterversorgt gelten) in Hagen breitbandig (gefördert durch ein und dasselbe

Bundesförderprogramm, wie für die übrigen "weißen Flecken" in Hagen) auszubauen Von

den 69 Hagener Schulen sind im Ergebnis 36 Schulstandorte forderfähig und wurden daher in

den neuen Förderantrag integriert.

Auch und insbesondere insofern wäre die Teilnahme an einem anderen Förderprogramm als

dem bisherigen nicht nur nicht zielführend, sondern kontraproduktiv. Die aktuelle

Antragstellung bezieht sich folglich nicht auf ein neues Förderprogramm, sondern auf einen

weiteren Förderaufruf desselben Programms des Bundes.

) Breit ndkoor nator:

Die Förderung für die Beschäftigung eines Breitbandkoordinators wurde beantragt und
mittlerweile auch bewilligt und seit 01.06. bzw. 16.06. d.J hat die Stadt Hagen einen eigenen

B eitbandkoord nator i. 5. d Förderprogramms.

Der Breitbandkoordinator, Herr Schmidtke (BBK), ist im Fachbereich 60 als Stabsstelle

anged ckt" arbeitet jedoch aus gegebenem Anlass in den Räum ic keiten der

HAGENagentur in enger Kooperation mit selbiger und dem FB 60.

D) Länd cher Ra m / Nahmertal:

Die einzigen beiden Moglichk&ten, Fördermittel für den Ausbau im Nahmertal zu beantragen

ohne Eigenmittel bereitstellen zu mussen, sind das Bundesförderprogramm und das
Sonderprogramm Gewerbegebiete" (s. dazu unter Kapitel B)) Eine Förderung im Rahmen

der RWP-Infrastrukturförderung ist denkbar, wurde aber aus den schon in Kapitel B)

erläuterten Gründen bisher nicht intensiv verfolgt. In begrenztem Umfang können auch di ekt

an das Ausbaugebiet grenzende Woh lagen einbezogen werden. Welche Wohnlagen m
Nahmerta dafur in Frage kommen, wäre dann zu gegebener Zeit mit de Bezirksregierung

Arnsberg abzustimmen
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Allerdings hat de Telekom bereits im Rahmen des MEV 2017 signalisiert, dass s e in naher

Zukunft auch im Nahmertal eigenwirtschaft ich ausbauen wird (s. Kapitel E))

E) Markterkundungsverfahren (MEV) 2016/2017, Telekom und Vectoring:

Wie in der Vergangenheit bereits mehrfach erläutert, snd die im Rahmen der beiden MEV

(2016 und 2017, s. Kapitel B)) übermittelten Informationen der TK-Unternehmen vertrau ich

zu behandeln und eine Weitergabe, egal in welchem Umfang und welchen Inhalts ist n cht

gestattet und mt Sanktonen behaftet

Bezüglch der grundsätz ichen Breitband-Positionerung der Verwaltung und der

HAGENagentur sei auf die von der HAGENagentur erarb&tete, vom Verwaltungsvorstand

genehmigte und der Politik vorgestellte Breitbandstrategie für Hagen verwiesen. Aufgrund

der Rechtslage ist es aber im Rahmen der Beantragung von Fördermitteln unerheblich
welche Ziele die Stadt Hagen verfolgt. Wenn Telekommunikationsanbieter Bereiche im
Stadtgebiet oberhalb der sog Aufgr&fschwelle (z. Zt 30 Mbit/s) e genwirtschaftl ch
ausbauen, kann ein darüber hinausgehender Ausbau dort nicht gefördert werden. Das kann

zu z.T. absurden Situationen führen, z.B. dann, wenn ein TK-Unternehmen in einem Tei eines

Wohngebietes VDSL mit 50 Mbit/s ausbaut und der andere Teil in einem weißen NGA leck

Iegt, der m t Fördermitteln mit FTTH (= Fiber to the home: Glasfaserkabel bis in Wohnungen

und Bu os) ausgebaut wird. Eine Möglichkeit, TK-Unternehmen zum FTTH Ausbau zu
verpflich en, gibt es derzeit nicht, allerdings ist im Rahmen des Förderantrags ein
Ausbau (=Fiber to the basement: Glasfaserkabel bis in den Keller eines Hauses) beabsicht gt.

Die Telekom hat bereits den eigenwirtschaftlichen Ausbau in Teilen von Helfe, Bathey/Boele-

Kabel und Dahl sowie Priorei/Rummenohl begonnen bzw wird diesen in Kürze beg nnen. Für

den Ausbau in Eilpe/Selbecke SOW e Hohenl mburg-Zentrum wurden bere ts d e

entsprechenden Genehmigungen beantragt. Baukloh, Quambusch, Spielbrink, Kipper,

Geweke, Tücking, Haspe-Mitte Stadtmitte und Nahmertal werden ansch ießend folgen. n

welcher Reihenfolge de weiteren Ausbauschritte vollzogen werden sollen steht jedoch

derzeit noch nicht fest und liegt letztl ch im Ermessen der Telekom. Jedenfalls bekommen

über 40.000 aushalte in den Vorwa Ibereichen Hagen (02331), Hagen-Hohenlimburg
(02334) und Hagen-Dahl (02337) ab Anfang/Mitte 2018 schnelles Internet (im Download bis

zu 100 Mbit/s) Allerdings sind im Bereich 02331" zwei Anschlußbereiche noch nicht in der

unm ttelbaren und konkreten Ausbauplanung, werden aber im nächsten Step erfasst

Hier sind nach wie vor ke ne, be der Bundesnetzagentur eingegangenen Beschwerden
anderer, n Hagen tätiger Netzbetreiber gegen die Ausbauabsichten der Telekom bekannt. Die

bisher bekanntgewordenen Beschwerden richteten sich a ch im Wesentlichen gegen das

Vorgehen der Telekom n Gänze, wobei de Probleme aber nzwischen weitgehend g St

sind
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e Beschwerde enger Kommunen, u. a. auch die der Geme nde Numbrecht richtete sUch

gegen die Praxis der Telekom, Ausbauabsichten erst nach Durchführung der MEV und IBV,

nach der ordermittelbeantragung und kurz vor Beginn der notwend gen Ausschreibungen

bekanntzugeben. Dadurch wurden die kompletten Beantragungsverfahren und deren
Ergebnisse und letztlich auch die Förderbarkeit in Frage gestellt Eine Beschwerde gegen den

eigenwirtschaftlichen Ausbau hätte bis ang allerdings keine Aussicht auf Erfolg, da sic d e

Telekom - zumindest bislang - innerhalb des rechtlich abgesicherten Rahmens bewegt.

Dies gilt im Übrigen auch für das Verhalten der Fa. Vodafone in Bezug auf die hier leider erst

am 22.05. d.J im Groben und im Rahmen des MEV 2017 im Detail, aber n cht
rechtsverbindlch (und unter diversen Vorbehalten) bekanntgegebenen Akt vitäten zum
Lennetal. Der Projektträger wurde daher vorsorglich bereits zusammen mit der

Antragstellung auf diese Situation hingewiesen und hat nun im Rahmen seiner umfangreiche

Prüf- und Nachforderungsrechte/-pflichten Gelegenheit, diese Situation zu bewerten und

wird dies sicherlich zu gegebener Zeit auch tun.

m Übrigen hat bereits Mitte des Jahres zu der vorgenannten Grundthematik der Deutsche

Landkreistag (DLT) ein Positionspapier zum Breitbandausbau erarbeitet, um das sog.
Rosinenpicken" zu verhindern und eine flächendeckende Erschließung auch der land ich n

Räume mit Glasfaserinfrastrukturen zu wirtschaftlichen Bedingungen zu ermög ichen. Dort

wird vorgeschlagen, dass in den Förderprogrammen von Bund und Ländern vorgesehen

werden soll, dass Ausbauankünd gungen im Rahmen der Markterkundungsverfahren mit
einer verbindlichen, konkreten Meilenstein"-Planung unterlegt werden. Unternehmen, d e

sich nicht an der Markterkundung beteiligen bzw. erklären, keine Ausbauabsichten zu ha n,

dann nach Abschluss des Verfahrens aber doch eigenwirtschaftlich im Projektgeb ten
ausbauen, sollten künftig von der Vergabe von Fördermitteln ausgeschlossen werden können.

) Au b ick auf die weitere Vorgehensweise:

Sollte der neue Färderantrag der Stadt Hagen im Rahmen des Bundesförderprogramms
erfolgreich sein (der immer lediglch vorläufige Förderbescheid wird frühestens im 01/2 18
erwartet), wird nach Abarbetung der übl chen Auflagen und Nachforderungen des
ördergebers und Erarbeitung der Verdingungsunterlagen - aus Gründen der

Risikominm erung mit profess onel er externer Beratung - ein Vergabeverfahren zur
Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots erfo gen (Dauer aufgrund der Komplexität der
Materie und insbesondere der Forderbestimmungen und vergaberechtlichen Anforderungen
i.d R 6 b s 9 Monate, ggfs. auch änger) und es kann dann - allerdings erst nach erneuter
Antragstel ung, Prüfung durch den Fördergeber und Eingang des endgü tigen
örderbesche des - die Zuschlagsertei ung/der Vertragsschluss mit dem/den ausbauwil igen

Telekommu«kationsunternehmen und letztlich der Maßnahmenbeginn stattfinden

Sollte eines der a deren Förderprogramme in Anspruch genommen werden müsse ist
wege der nur begrenzt verfugbaren Fördermitte (Förderhöchstbeträge) in jedem al die
Betei igung der politischen Gremi n erforde i h, da in diesem Fal wesentli h
grun sätzlichere ntsche dungen g tr ffen werden müssen, näm i h ni ht nur be e

R& nfo ge des Ausbaus, sondern auch dar er wo ausgebaut wird und w nicht

r s. C C
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